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tivplänen und Jahresplänen sowie der in den Jugend
förderungsplänen festgelegten Aufgaben zur Verwirk
lichung der sozialistischen Jugendpolitik erfolgt.

§ 12

(1) Die Leiter und Vorstände sind verpflichtet, die 
Durchführung der Pläne in ihrem Verantwortungs
bereich regelmäßig zu analysieren und einzuschätzen. 
Sie haben alle erforderlichen Maßnahmen festzulegen, 
die die zielgerichtete Durchführung der Aufgaben 
sichern.

(2) In den ökonomischen und wissenschaftlich-techni
schen Plankonzeptionen der Betriebe und der wirt
schaftsleitenden Organe sowie ifi den Konzeptionen der 
Räte der Städte, die Zentren der Struktprpolitik und 
des gesellschaftlichen Lebens sind, sind die Aufgaben 
zur Förderung der Jugend zu berücksichtigen und stän
dig zü ergänzen.

§13

(1) Di'e Bezirks-, Kreis- und Grundorganisatfonslei- 
tungen der Freien Deutschen Jugend haben das Resbt, 
die Durchführung der Aufgaben zur Verwirklichung, 
der sozialistischen Jugendpolitik zu kontrollieren und 
die Berichterstattung durch die verantwortlichen Leiter 
bzw. Vorstände zu fordern.

(?) In der Woche der Jugend und Sportler und am 
Ende jedes Planjahres ist durch die Leiter und Vor
stände Rechenschaft über die Verwirklichung der ge
planten Aufgaben zur Förderung der Jugend abzulegen. 
Sie gewährleisten eine regelmäßige Information der 
Leitungen der Freien Deutschen Jugend über die Reali
sierung der Aufgaben.

§14

Die Räte der Bezirke, Kreise, Städte, Stadtbezirke 
und Gemeinden haben das Recht, die Durchführung 
der Aufgaben zur Verwirklichung" der sozialistischen 
Jugendpolitik in allen Betrieben und Genossenschaften 
ihres Territoriums zu kontrollieren. Sie sind verpflich
tet, die besten Erfahrungen zu analysieren, den Er
fahrungsaustausch der Leiter der Betriebe und der 
Vorstände der Genossenschaften zu organisieren und 
von ihnen Rechenschaft über die Realisierung der 
Aufgaben zu fordern.

§15

Das Amt für Jugendfragen hat eine schwerpunkt
mäßige Kontrolle über die Durchführung der Aufgaben 
zur Verwirklichung der sozialistischen Jugendpolitik 
zu gewährleisten. Es hat im Zusammenwirken mit den 
zentralen und örtlichen Staatsorganen und in Abstim
mung mit dem Zentralrat der Freien Deutschen Jugend 
die fortgeschrittensten Erfahrungen auszuwerten sowie 
sich neu ergebende Probleme und Aufgaben, entspre
chend den gesellschaftlichen Erfordernissen, herauszu
arbeiten. Das Amt für Jugendfragen sichert darüber die 
Information gegenüber dem Ministetrat.

Ausgabetag: 1. September 1970______________ _____ ____________

VII.
Schlußbestimmung

§16

Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer Ver
öffentlichung in Kraft.

Berlin, den 19. August 1970

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

N e u m a n n  
Erster Stellvertreter des Vorsitzenden

Anordnung 
zur Aufhebung der Anordnung

über die Bildung eines Metrologischen Beirates 
beim Deutschen Amt ’ für Meßwesen 

und Warenprüfung 
der Deutschen Demokratischen Republik

vom 14. August 1970

Auf Grund des § 17 Abs. 2 und des § 20 Abs. 2 der 
Verordnung vom 18. Dezember 1969 über das Statut des 
Deutschen Amtes für Meßwesen und Warenprüfung 
(GBl. II 1970 S. 105) wird folgendes angeordnet:

§ 1
Die Anordnung vom 2 Juni 1966 über die Bildung 

eines Metrologischen Beirates beim Deutschen Amt für 
Meßwesen und Warenprüfung der Deutschen Demokra
tischen Republik (GBl. Ill S. 39) wird aufgehoben.

§2
Diese Anordnung tritt am 31. August 1970 in Kraft.

Berlin, den 14. August 1970

Der Präsident 
des Deutschen Amtes 

für Meßwesen Und Warenprüfung
Dr. L i n d e n h a y n

Berichtigung
Das Ministerium der Justiz weist darauf hin, daß die 

Bekanntmachung vom 1. Juli 1970 über die am 1. Juli 
1970 geltenden Ordnungsstrafbestimmungen (GBl. II 
S. 461) wie folgt zu ergänzen ist:
Im Abschnitt I ist als Ziff. 13 a) einzufiigen:
„in der Verordnung vom 26. März 1969 über das Be
richtswesen (GBl. II S. 195)“.
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